
Auszug
Arbeitstättenverordnung

Auf Grund des § 120 e Abs. 1 und 3 sowie des § 139 h Abs. 1 und 3 der Gewerbeordnung in 
Verbindung mit Artikel 129 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes wird - hinsichtlich § 45 im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau - mit 
Zustimmung des Bundesrates verordnet:

Erstes Kapitel

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für Arbeitsstätten in Betrieben, in denen das                                                     
Arbeitschutzgesetz Anwendung findet.

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Arbeitsstätten 

1.	im Reisegewerbe und Marktverkehr, 

2.	in Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeugen im öffentlichen Verkehr, 

3.	in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen,

4.	auf See- und Binnenschiffen.

§ 2 Begriffsbestimmung

(1) Arbeitsstätten sind

1.	Arbeitsräume in Gebäuden einschließlich Ausbildungsstätten, 

2.	Arbeitsplätze auf dem Betriebsgelände im Freien, ausgenommen Felder, 

3.	Wälder und sonstige Flächen, die zu einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb gehören und außerhalb seiner bebauten Fläche liegen,

4.	Baustellen, 

5.	Verkaufsstände im Freien, die im Zusammenhang mit Ladengeschäften stehen, 

6.	Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen auf Binnengewässern. 

(2) Zur Arbeitsstätte gehören 

1.	Verkehrswege, 

2.	Lager-, Maschinen- und Nebenräume, 

3.	Pausen-, Bereitschafts-, Liegeräume und Räume für körperliche 
Ausgleichsübungen, 

4.	Umkleide-, Wasch- und Toilettenräume (Sanitärräume), 

5.	Sanitätsräume.

(3) Zu den Arbeitsstätten gehören auch Einrichtungen, soweit für sie in den §§ 5 bis 55 
dieser Verordnung besondere Anforderungen gestellt werden.

(4) Arbeitnehmer im Sinne dieser Verordnung sind Beschäftigte im Sinne des § 2 Abs. 
2 des Arbeitsschutzgesetzes. Arbeitgeber im Sinne dieser Verordnung ist, wer 
Personen nach Satz 1 beschäftigt.
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§ 13 Schutz gegen Entstehungsbrände

(1) Für die Räume müssen je nach Brandgefährlichkeit der in den Räumen vorhandenen 
Betriebseinrichtungen und Arbeitsstoffe die zum Löschen möglicher Entstehungsbrände 
erforderlichen Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sein. 

(2) Die Feuerlöscheinrichtungen müssen, sofern sie nicht selbsttätig wirken, gekennzeichnet, 
leicht zugänglich und leicht zu handhaben sein. 

(3) Selbsttätige ortsfeste Feuerlöscheinrichtungen, bei deren Einsatz Gefahren für die 
Arbeitnehmer auftreten können, müssen mit selbsttätig wirkenden Warneinrichtungen 
ausgerüstet sein. 

§ 19 Zusätzliche Anforderungen an Rettungswege

Anordnung, Abmessung und Ausführung der Rettungswege müssen sich nach der Nutzung, 
Einrichtung und Grundfläche der Räume sowie nach der Zahl der in den Räumen 
üblicherweise anwesenden Personen richten. Rettungswege müssen als solche gekennzeichnet 
sein und auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen. Bei 
Gefahr muss sichergestellt sein, dass die Arbeitnehmer die Räume schnell verlassen und von 
außen schnell gerettet werden können. 

§ 39 Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe

(1) In den Arbeitsstätten müssen die zur Ersten Hilfe erforderlichen Mittel vorhanden sein. Sie 
müssen im Bedarfsfall leicht zugänglich und gegen Verunreinigung, Nässe und hohe 
Temperaturen geschützt sein. Wenn es die Art des Betriebes erfordert, müssen Krankentragen 
vorhanden sein. 

(2) Bei Arbeitsstätten mit großer räumlicher Ausdehnung müssen sich Mittel zur Ersten Hilfe 
und, sofern es die Art des Betriebes erfordert, Krankentragen an mehreren gut erreichbaren 
Stellen befinden. 

(3) Die Aufbewahrungsstellen von Mitteln zur Ersten Hilfe und Krankentragen müssen als 
solche gekennzeichnet sein. 

§ 53 Instandhaltung, Prüfungen

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte Instand zu halten und dafür zu sorgen, dass 
festgestellte Mängel möglichst umgehend beseitigt werden. Können Mängel, mit denen eine 
dringende Gefahr verbunden ist, nicht sofort beseitigt werden, ist die Arbeit insoweit 
einzustellen. 

(2) Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, z. B. 
Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscheinrichtungen, Absaugeinrichtungen, Signalanlagen, 
Notaggregate und Notschalter sowie lüftungstechnische Anlagen mit Luftreinigung müssen 
regelmäßig gewartet und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden. Die Prüfungen müssen 
bei Sicherheitseinrichtungen, ausgenommen bei Feuerlöschern, mindestens jährlich und bei 
Feuerlöschern und lüftungstechnischen Anlagen mindestens alle zwei Jahre durchgeführt 
werden. 

(3) Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe müssen regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und 
Verwendungsfähigkeit überprüft werden. 

§ 55 Flucht- und Rettungsplan

Der Arbeitgeber hat für die Arbeitsstätte einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen, wenn 
Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der Flucht- und 
Rettungsplan ist an geeigneter Stelle in der Arbeitsstätte auszulegen oder auszuhängen. In 
angemessenen Zeitabständen ist entsprechend dem Plan zu üben, wie sich die Arbeitnehmer 
im Gefahr- oder Katastrophenfall in Sicherheit bringen oder gerettet werden können. 


